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Neuausstellung einer Pilot:innenlizenz beantragen

In bestimmten Fällen können Sie Ihre Pilot:innenlizenz neu ausstellen lassen.

Basisinformationen

Wenn Sie eine Pilot:innenlizenz besitzen, können Sie in folgenden Fällen eine 
Neuausstellung beantragen: 

Sie haben Ihre Pilot:innenlizenz verloren.
Die Rückseite Ihrer Pilot:innenlizenz ist vollständig befüllt, sodass die 
Luftfahrtbehörde oder prüfende Personen keine weiteren Informationen eintragen 
können.

Auf der Rückseite der Pilot:innenlizenz ist Platz für verschiedene Vermerke, 
beispielsweise: 

Verlängerung von Sprachkenntnissen.
Verlängerung von Klassen- und Musterberechtigungen.

Voraussetzungen

Es gibt keine Voraussetzungen.   

Ablauf
Sie stellen einen Antrag per E-Mail. 

Zusammen mit dem Antrag schicken Sie auch die erforderlichen Nachweise mit.
Im Anschluss erhalten Sie per Post die neue Pilot:innenlizenz mit den eingetragenen 
Rechten.

Wenn Sie Fragen zu den Formularen haben, können Sie sich an die zuständige Stelle 
wenden.

Benötigte Unterlagen
Kopie der Vorder- und Rückseite der Lizenz



Seite 2 von 3

◦

▪
▪
▪
▪

◦

◦

◦

◦

◦

◦

Zuständige Stellen

Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation | Referat 33 - 
Luftverkehr, Flugplätze, Luftfahrtbehörde

+49 421 361 98210
Katharinenklosterhof 3, 28195 Bremen
Website
luftfahrt@haefen.bremen.de

Formulare

Formulare der Luftfahrtbehörde 

Gebühren / Kosten

35,00 EUR für die Ausstellung einer Zweitschrift.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Es gibt keine Fristen.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

1 Woche bis 2 Wochen

Rechtsgrundlagen
Anhang I FCL.015 a), ARA.FCL.220 a) 2., Verordnung (EU) Nummer 1178/2011 zur 
Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf das 
fliegende Personal in der Zivilluftfahrt
Anhang III SFCL.015 a) 1. v), Durchführungsverordnung (EU) 2018/1976 der 
Kommission zur Festlegung detaillierter Vorschriften für den Flugbetrieb mit 
Segelflugzeugen
Anhang III BFCL.015 a) 5., Verordnung (EU) 2018/395 zur Festlegung detaillierter 
Vorschriften für den Flugbetrieb mit Ballonen
Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung (LuftKostV)

Weitere Informationen
Luftfahrt in Bremen

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation/die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation-referat-33-luftverkehr-flugplaetze-luftfahrtbehoerde-204506
https://www.haefen.bremen.de/aussenlandung-oder-aussenstart-24353
mailto:luftfahrt@haefen.bremen.de
https://www.haefen.bremen.de/formulare-und-publikationen-56333
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02011R1178-20221030&qid=1676273158055&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02018R1976-20211115&qid=1676272297522&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02018R0395-20211115&qid=1676272404500&from=DE
https://www.gesetze-im-internet.de/luftkostv/anlage.html
https://www.haefen.bremen.de/luftfahrt-1473


Seite 3 von 3

Aktualisiert am 07.04.2026


	 Neuausstellung einer Pilot:innenlizenz beantragen 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation | Referat 33 - Luftverkehr, Flugplätze, Luftfahrtbehörde

	Formulare
	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen


